
 
 

Begegnungs- und Pflegezentrum 
Am Schlosspark 

 
Schernerweg 8, 45894 Gelsenkirchen 

Tel.: (0209) 3 89 53 - 0, Fax: (0209) 3 89 53 - 11 
 
 
 
Sehr geehrte Damen,  
Sehr geehrte Herren und liebe Angehörige, 
 
um Ihnen eine reibungslose Eingewöhnung in unserer Einrichtung zu ermöglichen, bitten wir 
Sie höflichst, die nachstehenden Informationen zu beachten: 
 
Mit Beginn Ihres Einzuges in das Begegnungs- und Pflegezentrum Am Schlosspark möchten 
wir Sie bitten, folgende Unterlagen mitzubringen: 
 

(   ) den ausgefüllten Anmeldebogen,  
(   )  die Biographie, 
(   ) die Apothekenvollmacht, 
(   ) die Heimaufnahmenotwendigkeitsbescheinigung, 
(   ) die Bescheinigung der Einstufung bei vorhandener stationärer / häuslicher Pflege, 
(   ) Kopien der aktuellen Renten- / Pensionsbescheide, 
(   ) einen Zinsnachweis des Vorjahres bei vorhandenem Vermögen, 
(   ) ggfs. eine Bescheinigung über den beim Sozialamt gestellten Grundantrag, 
(   ) die ärztliche Bescheinigung des Hausarztes / Krankenhauses (Bearbeitungsbogen), 
(   )  ein ärztliches Zeugnis ü. d. Freisein von ansteckenden Krankheiten und Tbc nach  

dem Infektionsschutzgesetz, 
(   ) ausreichend Medikamente für die ersten Tage / einen Medikamentenplan von Arzt  

unterschrieben und mit Praxisstempel, 
(   ) eine Kopie der Bestallungsurkunde bei vorhandener Betreuung oder ggfs. die Kopie  

der Vorsorgevollmacht / Generalvollmacht,  
(   ) ein Anschriftenverzeichnis der nächsten Angehörigen mit Telefonnummern, 
(   ) den gültigen Personalausweises / Reisepasses im Original und eine Kopie, 
(   ) die Krankenversicherungskarte, 
(   ) ggfs. Kopien der Geburtsurkunde oder des Familienstammbuches, 
(   ) ggfs. den Bescheid über die Medikamentenbefreiung im Original und eine Kopie, 
(   ) ggfs. eine Kopie des Bescheides über die Rundfunkgebührenbefreiung, 
(   ) ggfs. eine Kopie des Bescheides über die Ermäßigung der Telefongebühren, 
(   ) ggfs. eine Kopie des Schwerbehindertenausweises, 
(   ) die unterschriebene Lastschriftermächtigung bzw. der unterschriebene Antrag auf  

unbare Rentenzahlung. 
 
Bitte denken Sie auch daran, Ihre Korrespondenz, Ihre Tageszeitung oder auch andere 
Zeitschriften an die folgende Anschrift umzumelden: 
 

Name, Vorname 
 

 Begegnungs- und Pflegezentrum Am Schlosspark 
 Schernerweg 8 

45894 Gelsenkirchen 
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Die polizeiliche Anmeldung innerhalb der Stadt Gelsenkirchen muss laut gesetzlichen 
Bestimmungen innerhalb einer Woche nach Einzug in unser Haus erfolgen. Ebenfalls betrifft 
dies den Zuzug aus anderen Städten nach Gelsenkirchen. Sie brauchen hierfür eine gültige 
Abmeldebestätigung des zuständigen Einwohnermeldeamtes des vorherigen Wohnortes. Bei 
dem Besuch des Bürgercenters hier in Gelsenkirchen im Rathaus Buer auf der 
Goldbergstraße 12, Tel.: (0209) 169 – 2100, Fax.: (0209) 169 – 2139, 
buergercenter@gelsenkirchen.de, 
Öffnungszeiten:  montags und dienstags 8.00 – 16.00 Uhr,  

mittwochs und freitags 8.00 – 13.00 Uhr 
und donnerstags  8.00 – 19.00 Uhr 

brauchen Sie den Personalausweis des Umzumeldenden. 
Diese wichtige An- bzw. Ummeldung kann von uns leider nicht vorgenommen werden. 
 
Auch bei der Krankenkasse muss die neue Adresse hinterlegt werden. Wichtig ist es hierbei, 
das Adressfeld in der Versichertenkarte ändern zu lassen. Dies ist in der Regel direkt bei den 
Servicecentern der Krankenkassen umgehend machbar. Wir möchten Sie bitten, auch dies 
nicht aus den Augen zu verlieren und die Änderung innerhalb der ersten Woche bei der 
Krankenkasse durchführen zu lassen. 
 
Alle Kleidungs- und Wäschestücke müssen in geeigneter Form gekennzeichnet werden.  
Die Kennzeichnung wird über unsere Einrichtung von einer Fremdwäscherei nach einem 
besonderen Barcode-System vorgenommen und zum Selbstkostensatz von € 120,00 
berechnet. In diesem einmalig zu zahlenden Betrag ist auch das weitere Nachzeichnen  
von neuen Wäschestücken enthalten.  
Gleichzeitig möchten wir Sie auch schon einmal dahingehend informieren, wie unserer 
Erfahrung nach die Bekleidung für einen reibungslosen Ablauf am günstigsten gepackt 
werden kann: 

• Eine Tasche mit ausreichend Bekleidung für ca. 1 Woche. 
• Eine so genannte „Notfalltasche“, die ausreichend bestückt ist für einen eventuellen 

Krankenhausaufenthalt von ca. einer Woche Dauer 
• Restliche Bekleidung verstauen Sie am Besten in Kartons, damit diese direkt an die 

Wäscherei zur Kennzeichnung weitergeleitet werden kann. 
Für weitere Informationen beachten Sie bitte diesbezüglich auch unsere Beiblätter zur 
Wäscheversorgung und die Empfehlung für den Wäschebedarf. 
 
Mit diesen Informationen hoffen wir, Ihnen den Einzug in unser Haus - rein von der 
organisatorischen Seite - zunächst einmal angenehm gestalten zu können. 
 
Bis zu Ihrem endgültigen Einzug in unser Begegnungs- und Pflegezentrum Am Schlosspark 
wünschen wir Ihnen alles Gute und möchten Sie bitten, uns rechtzeitig über eventuelle 
Änderungen in Kenntnis zu setzen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Manfred Basner 
-Einrichtungsleiter- 
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